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Verordnung  über das Naturschutzgebiet 
„Landiner Haussee“ 

Vom 24. September 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62),  verordnet der Minister für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Uckermark 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Landiner Haussee“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 120 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flure: 

Landin Landin 1, 2, 5 und 7. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer topografi
schen Karte im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit un
unterbrochener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere 
Rand dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung zu
sätzlich eine Flurstücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich 
ist die Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz, und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Uckermark, untere Naturschutzbehörde, von 
jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das mit dem Landi
ner Haussee, seinen Röhrichtzonen und den ihn umgebenden 
Flächen mit Kleingewässern weitgehend unzerschnittene und 
störungsarme Lebensräume umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung, Entwicklung und naturnahe Wiederherstel
lung 

a)	 als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, 

insbesondere submerser Wasserpflanzengesellschaften, 
Flutrasen- und Zweizahngesellschaften, der Röhrichte, 
der Seggenrieder und der Feuchtwiesen, 

b)	 als Lebensraum wild lebender Tierarten, insbesondere 
zum Schutz und zur Förderung an Gewässer gebunde
ner Säugetiere sowie zahlreicher Amphibien-, Repti
lien-, Kerbtier- und Mollusken- und Vogelarten; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Teil des regionalen Biotopverbundes mit umgebenden 
Flachseen wie dem Felchowsee, der Lanke und den Klein
gewässern in der Feldflur bei Landin und der angrenzenden 
Agrarlandschaft bei Pinnow sowie des überregionalen Bio
topverbundes mit dem Unteren Odertal, dem Parsteiner See 
und den weiteren Seen im Bereich des EU-Vogelschutzge-
bietes Schorfheide-Chorin; 

3.	 die Erhaltung aus wissenschaftlichen Gründen, insbeson
dere für die Untersuchung ökologischer Zusammenhänge 
des Vogelzuges sowie der Bestandsentwicklung besonders 
seltener Vogelarten; 

4.	 die Erhaltung der Vielfalt, besonderen Eigenart und her
vorragenden Schönheit des Landschaftsbildes. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung des Gebietes als Teil des Europäischen Vogelschutzgebie
tes mit der Bezeichnung „Unteres Odertal“ nach der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung 
der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 97/49/EG vom 29. Juli 1997 
(ABl. EG Nr. L 233 S. 9) - Vogelschutz-Richtlinie - in seiner 
Funktion 

a)	 als Lebensraum von Arten nach Anhang I der Vogelschutz-
Richtlinie, beispielsweise Kranichartige, Schreitvögel, Re
genpfeiferartige, Entenvögel, einschließlich ihrer Brut- und 
Nahrungsbiotope, 

b)	 als Durchgangs-, Rast- und Überwinterungsgebiet für Zug
vogelarten (beispielsweise Graugans, Saat- und Blessgans, 
verschiedene Entenarten, Rot- und Schwarzhalstaucher so
wie Waldwasserläufer und Flussregenpfeifer). 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 
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2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
anzulegen, Leitungen zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen, Senken zu verfüllen oder 
Aufschüttungen vorzunehmen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art zu benutzen, ausgenommen 
hiervon bleibt auf dem Haussee die Benutzung von nicht 
mehr als fünf Angelkähnen oder Ruderbooten gleichzeitig; 
Liegeplätze sind ausschließlich in dem in der Übersichts
karte gekennzeichneten Bereich für die Angelnutzung zu
lässig. Die Boote sind bei der unteren Naturschutzbehörde 
zu registrieren und einheitlich zu kennzeichnen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, in anderer Weise die Ge
wässer entgegen dem Schutzzweck zu verändern oder den 
Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Schmutzwässer, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klärschläm
me auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzulagern, 
die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben unbe
rührt; 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

19. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel aller Art anzuwenden; 

24. Wiesen oder Weiden oder sonstiges Grünland umzubre
chen oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 auf einem zehn Meter breiten Randstreifen, gemessen 
von der Außenkante der Röhrichtzone um den Haus
see, der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden und In
sektiziden untersagt bleibt, 

b)	 Gewässerufer bei Beweidung auszuzäunen sind, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 24 gilt, wobei die umbruchlose Nachsaat 
des Grünlandes bei Narbenschäden mit Zustimmung 
der unteren Naturschutzbehörde zulässig ist; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungs
gemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist, 

b)	 die Mahd von Schilfflächen nur mit Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde zulässig ist, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 19 gilt; 

3.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 das Angeln vom Land aus am Nordostufer des Haus
sees in dem in der topografischen Karte gekennzeich
neten Bereich erfolgt, 
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b) beim Angeln vom Boot aus § 4 Abs. 2 Nr. 13 gilt; 

4.	 für den Bereich Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass kein Federwild bejagt wird, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehör
de. Eine Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Schutz
zweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Errichtung anzu
zeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in begrün
deten Einzelfällen das Aufstellen verbieten. Die Ent
scheidung hierüber soll unverzüglich erfolgen; 

c)	 die Anlage von Kirrungen zur Bejagung von Schwarz
wild; 

5.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset
zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemä
ße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße 
Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen je
weils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

7.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

9.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

10. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutzge
bietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die Dienst
kräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Naturschutz
helfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauftragte 

Personen sowie für Dienstkräfte anderer zuständiger Behörden 
und Einrichtungen, soweit diese in Wahrnehmung ihrer gesetz
lichen Aufgaben handeln. Der Genehmigungsvorbehalt nach 
§ 19 Abs. 3 Satz 2 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 bei drohender Verlandung des Landiner Haussees soll der 
Faulschlamm entfernt werden; 

2.	 um den Haussee herum soll ein Ackerrandstreifen angelegt 
oder ein extensiv genutzter Grünlandgürtel von mindestens 
50 Metern Breite entwickelt werden; 

3.	 die landwirtschaftliche Bewirtschaftung soll möglichst 
außerhalb des Wanderungsgeschehens der Rotbauchunke 
erfolgen, das Ausbringen von Dünge- und Pflanzenschutz
mitteln und die Wahl der Fruchtarten soll auf die Lebens
raumansprüche der Rotbauchunke abgestimmt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 und den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausend
einhundertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet 
werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks und die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und des Landschaftsschutzes richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur



661 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 30 vom 12. Dezember 2002 

schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 24. September 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 

Anlage 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Landiner Haussee“ vom 24. September 2002 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 120 Hektar. Es 
umfasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: Uckermark 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Landin 1 14/2, 15/2, 16 bis 93, 94/1, 
95/2, 96, 97/1 bis 97/3; 

Landin 2 1, 2, 28/1 (anteilig), 123 bis 
125, 126 (anteilig), 127 bis 
129, 130 bis 140 (jeweils 
anteilig); 

Landin 5 42, 48 bis 57, 58 (anteilig), 
59 bis 92, 93 (anteilig), 115 
bis 126; 

Landin 7 26 bis 28. 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Oelsiger Luch“ 

Vom 7. Oktober 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62), verordnet der Minister für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 dieser Verordnung näher bezeichneten Flächen im 
Landkreis Elbe-Elster werden als Naturschutzgebiet festge
setzt. Das Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Oelsiger 
Luch“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 40 Hektar. 
Es umfasst Flächen in der Flur 2 der Gemarkung Oelsig in der 
Stadt Schlieben. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer topografi
schen Karte im Maßstab 1 : 10 000 und in einer Flurkarte mit 
ununterbrochener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der inne
re Rand dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung 
zusätzlich eine Flurstücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeb
lich ist die Einzeichnung in der Flurkarte. 

(3) Für die außerhalb des Naturschutzgebietes liegende, in der 
topografischen Karte und Flurkarte als „Einwirkungszone“ 
eingetragene Fläche enthält diese Verordnung gemäß § 21 
Abs. 2 Satz 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes Ver
bote für Handlungen, die in das Naturschutzgebiet hineinwir
ken. Die Einwirkungszone (schraffierte Fläche) umfasst eine 
Fläche von insgesamt 2,9 Hektar in der Flur 2 der Gemarkung 
Oelsig in der Stadt Schlieben. 

(4) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Elbe-Elster, untere Naturschutzbehörde, von 
jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes als einer der letzten 
quelligen Moorstandorte (Hangquellmoor) in der Lausitz ist 

1.	 die Erhaltung, naturnahe Wiederherstellung und Entwick
lung 

a)	 als Lebensraum seltener, in ihrem Bestand gefährdeter 
wild wachsender Pflanzengesellschaften, insbesondere 
der Übergangs- und Schwingrasenmoore, der Seggen
sümpfe, der Feuchtwiesen, des Birkenbruchwaldes und 
eines Stieleichenkomplexes in natürlicher Baumarten
kombination, 

b)	 als Lebensraum und Rückzugsgebiet bestandsbedroh
ter wild lebender Tierarten der Flussauen-, Moor- und 
Feuchtwiesenlandschaft, insbesondere für bestandsbe
drohte Wiesenvogelarten und als Reproduktionsgebiet 
des Elbebibers; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild 
wachsender Pflanzenarten, darunter zahlreicher nach § 10 
Abs. 2 Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders 
geschützter Arten, beispielsweise Torfmoose (Sphagnum 
spp.), Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia), 
Sumpf-Schlangenwurz (Calla palustris), Fieberklee (Me
nyanthes trifoliata), Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza 
maculata), Wasserfeder (Hottonia palustris); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes be
sonders geschützter Arten, beispielsweise Teichmolch (Tri
turus vulgaris) und Kreuzotter (Vipera berus), und nach 
§ 10 Abs. 2 Nr. 11 des Bundesnaturschutzgesetzes streng 
geschützter Arten, beispielsweise Bekassine (Gallinago 
gallinago), Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundina
ceus), Kiebitz (Vanellus vanellus), Kranich (Grus grus), 
Weißstorch (Ciconia ciconia), Kreuzkröte (Bufo calamita), 
Moorfrosch (Rana arvalis); 

4.	 die Erhaltung des Landschaftsraumes aus naturgeschicht
lichen, erdgeschichtlichen und landeskundlichen Gründen; 

5.	 die Erhaltung und Entwicklung des sich regenerierenden 
Moores aus wissenschaftlichen Gründen zur Beobachtung 
und Erforschung der weiteren Entwicklung des Moores 
und seiner Wiederansiedlung mit Tier- und Pflanzenarten; 

6.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Teil des überregionalen Biotopverbundes zwischen 
den Gebieten „Kremitz und Fichtwaldgebiet“ im Norden, 
„Hochfläche um die Hohe Warte“ im Süden sowie „Mittel
lauf der Schwarzen Elster“ im Westen. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von Übergangs- und Schwingrasenmoor und altem boden
sauren Eichenwald auf Sandebene mit Stieleiche (Quercus 
robur) als Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert 
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durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 
(ABl. EG Nr. L 305 S. 42) - Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie; 

2.	 von Birken-Moorwald als prioritärer Lebensraumtyp nach 
Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Hirschkä
fer (Lucanus cervus) als Tierarten nach Anhang II der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie einschließlich ihrer für Fort
pflanzung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung 
wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 6 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
anzulegen, Leitungen zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen, Senken zu verfüllen oder 
Aufschüttungen vorzunehmen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine  Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. Wasserfahrzeuge aller Art zu benutzen; 

13. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

16. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

17. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

18. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

19. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

20. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

21. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. Pflanzenschutzmittel aller Art anzuwenden; 

23. Wiesen oder Weiden oder sonstiges Grünland umzubre
chen oder neu anzusäen. 

§ 5 
Verbote für die Einwirkungszone 

Für die in § 2 Abs. 3 benannte, außerhalb des Naturschutzge
bietes gelegene „Einwirkungszone“ gilt das Verbot des § 4 
Abs. 2 Nr. 15. 

§ 6 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten 
Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünger 
inklusive Exkrementen von Weidetieren je Hektar 
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Grünland die Menge nicht überschreitet, die dem Äqui
valent an Dünger von 1,4 Großvieheinheiten (GVE) 
entspricht, ohne chemisch-synthetische Stickstoffdün
gemittel einzusetzen. Im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 Nr. 17, 

b)	 die erste Nutzung der Grünlandflächen nicht vor dem 
1. Juli erfolgt und das Walzen und Schleppen von 
Grünland im Zeitraum vom 31. März bis zur ersten 
Nutzung unzulässig ist, 

c)	 im Übrigen die Verbote des § 4 Abs. 2 Nr. 16 , 22 und 
23 gelten; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten 
Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 das Verbot des § 4 Abs. 2 Nr. 22 gilt, 

b)	 die Nutzung der Bestände nur einzelstamm- oder grup
penweise erfolgt, 

c)	 die an der natürlichen Vegetation orientierte Baumar
tenzusammensetzung zu erhalten beziehungsweise 
wiederherzustellen ist; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung auf den bis
her rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, 
dass Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen und auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefährdung 
des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist; 

4.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass die Jagd in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni 
eines Jahres vom Ansitz aus erfolgt, 

b)	 die Anlage von Ansitzleitern und Kanzeln an den 
Außenrändern des Naturschutzgebietes, ansonsten mit 
Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde. Die Zu
stimmung ist zu erteilen, wenn der Schutzzweck nicht 
beeinträchtigt wird. 

Unzulässig bleibt die Anlage von Kirrungen innerhalb ge
schützter Biotope, Ansaatwildwiesen und Wildäckern so
wie die Ausbildung von Hunden; 

5.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset
zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des § 78 
des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße 
Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen je
weils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 

Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

7.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher  Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

9.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

10. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 7 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 zur Stabilisierung und zur Verbesserung des Landschafts
wasserhaushaltes soll der Grundwasserstand auf der 
Grundlage eines hydrologischen Gutachtens langfristig an
gehoben werden; 

2.	 zum Erhalt und zur weiteren Entwicklung des Übergangs
und Schwingrasenmoores und des Birkenmoorwaldes soll 
in der unmittelbaren Umgebung (Einwirkungszone) des 
Gebietes auf Düngung und Pflanzenschutzmittel aller Art 
dauerhaft verzichtet werden; 

3.	 zum Schutz der naturnahen Waldstrukturen und der Popu
lation des Hirschkäfers sollte auf eine forstliche Bewirt
schaftung verzichtet werden; 

4.	 der Naturverjüngung von Baumarten der potenziell natür
lichen Vegetation ist der Vorzug vor anderen Verjüngungs
maßnahmen einzuräumen. 
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§ 8 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten der §§ 4 und 5 oder den Maßga
ben des § 6 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendeinhun
dertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet werden. 

§ 10 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 11 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Ausgenommen davon sind die Maßgaben zur landwirtschaft
lichen Bodennutzung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c, 
die am 1. Juli 2003 in Kraft treten. 

Potsdam, den 7. Oktober 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 

Anlage 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Oelsiger Luch“ vom 7. Oktober 2002 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 40 ha. Es um
fasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: Elbe-Elster 

Gemarkung: Flur: Teilung Flurstücke: 

Oelsig 2 jeweils  54/2, 61, 71, 126, 
vollständig 127; 

jeweils anteilig 45, 46, 54/1, 56, 
62, 79, 113, 114, 
121 bis 125, 140, 
274, 298/138, 
383/108, 575/42, 
577/50, 578/51, 
579/51, 581/60, 
582/63, 583/67, 
584/70, 585/73, 
586/76, 587/77, 
588/81, 589/84, 
598/111, 599/116, 
600/118, 601/120, 
602/129, 603/129, 
604/129, 605/129. 

Die Einwirkungszone (§ 2 Abs. 3 der Verordnung) ist rund 
2,9 ha groß und umfasst folgende Flächen außerhalb des Na
turschutzgebietes: 

Landkreis: Elbe-Elster 

Gemarkung: Flur: Teilung 	Flurstücke: 

Oelsig 2 jeweils anteilig 	 113, 114, 121 bis 
125, 600/118, 
601/120. 
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Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet 

„Nuthetal-Beelitzer Sander“ 

Vom 14. November 2002 

Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208) verordnet der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-
Beelitzer Sander“ vom 10. Februar 1999 (GVBl. II S. 115) 
wird wie folgt geändert: 

1.	 § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Angabe „rund 41 675 Hektar“ durch die 
Angabe „rund 41 674 Hektar“  ersetzt. 

2.	 Die Flächen, die in den Anlagen zu dieser Verordnung (to
pografische Karte im Maßstab 1 : 10 000, Flurkarten im 
Maßstab 1 : 2 000) schraffiert dargestellt sind, werden aus 

dem Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes aus
gegliedert. Maßgebend für den neuen Grenzverlauf ist der 
innere Rand der in den Flurkarten eingetragenen Linie. Die 
Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Artikel 2 

Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Ver
ordnung nur innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht wer
den. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 14. November 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung zur Änderung der Verordnung 

über das Landschaftsschutzgebiet 


„Brandenburger Osthavelniederung“


Vom 14. November 2002 

Maßstab 1 : 3 000) schraffiert dargestellt sind, werden aus 
dem Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes aus
gegliedert. Maßgebend für den neuen Grenzverlauf ist der 
innere Rand der in der Flurkarte eingetragenen Linie. Die 
Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des Artikel 2 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208) verordnet der Minister für Landwirtschaft, Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Bran-
Umweltschutz und Raumordnung: denburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verord

nung nur innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht werden. 

Artikel 1 
Artikel 3 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Branden- Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
burger Osthavelniederung“ vom 21. Juli 1998 (GVBl. II 
S. 558) wird wie folgt geändert: 

1.	 § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: Potsdam, den 14. November 2002 

In Satz 1 wird die Angabe „rund 9 390 Hektar“ durch die

Angabe „rund 9 389 Hektar“  ersetzt. Der Minister für Landwirtschaft,


Umweltschutz und Raumordnung

2.	 Die Flächen, die in den Anlagen zu dieser Verordnung 

(topografische Karte im Maßstab 1 : 10 000, Flurkarte im Wolfgang Birthler 
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Verordnung zur Festsetzung der Pauschalförderung 
nach dem Krankenhausgesetz des Landes 

Brandenburg (LKGPFV) 

Vom  20. November 2002 

Auf Grund des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Krankenhausgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 11. Mai 1994 (GVBl. I S. 106) 
verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Höhe der Fördermittel 

(1) Die Pauschalfördermittel werden nach 

- der Versorgungsstufe des Krankenhauses,

- der Zahl der aufgestellten und nach dem Krankenhausplan


bedarfsnotwendigen Betten, 
- der Zahl der betriebenen tagesklinischen Behandlungsplätze, 
- der Zahl der Ausbildungsplätze 

bemessen. 

(2) Die Pauschalfördermittel betragen für jedes zum Stichtag, 
dem 1. Januar 2002, aufgestellte und nach dem Kranken
hausplan bedarfsnotwendige Bett bei Krankenhäusern 

- der Grundversorgung    1 059 Euro 
- der Regelversorgung          1 330 Euro 
- der Schwerpunktversorgung    1 871 Euro. 

Bei Fachkrankenhäusern betragen die Pauschalfördermittel 
1 231  Euro. 

(3) Krankenhäuser, die eine tagesklinische Einrichtung betrei
ben, erhalten für jeden zum Stichtag, dem 1. Januar 2002, 
betriebenen Behandlungsplatz eine Förderung in Höhe von 
50 vom Hundert des Betrages nach Absatz 2. 

(4) Krankenhäuser, die eine Ausbildungsstätte betreiben, wel
che nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz gefördert wird, 
erhalten zur Förderung der für diese Ausbildungsstätte 
notwendigen Investitionen im Jahr 2002 einen Zuschlag zur 
Pauschalförderung in Höhe von 85 Euro je besetzten Ausbil
dungsplatz. 

(5) Abweichend von der nach den Absätzen 2 bis 4 festgelegten 
Höhe der Pauschalfördermittel kann im Ausnahmefall ein an
derer Betrag festgesetzt oder ein einmaliger Zuschlag zur 
Pauschalförderung gewährt werden, wenn und soweit dies zur 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Krankenhauses unter 
Berücksichtigung seiner im Krankenhausplan bestimmten Auf
gaben ausreichend oder notwendig ist. 

§ 2 
Wertgrenze 

Die Wertgrenze für die nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 des 
Krankenhausgesetzes des Landes Brandenburg pauschal zu 
fördernden Investitionen beträgt 125 000 Euro. Ein Über
schreiten der Wertgrenze im Einzelfall bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Frauen. 

§ 3 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung  tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002  in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2002 außer Kraft. 

Potsdam, den 20. November 2002 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Matthias Platzeck 

Der Minister für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Frauen 

Günter Baaske 
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